
Neue Anforderungen an den ärztlichen Leiter
im Medizinischen Versorgungszentrum
(Ergänzung zu RöFo 04/2024)

I. Einführung

In der Ausgabe 04/20241 haben wir uns be-
reits mit den Inhalten des Urteils des Bun-
dessozialgerichts (BSG) vom 13.12.20232

und den aktuellen rechtlichen Entwicklun-
gen zum ärztlichen Leiter im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ) beschäftigt.
Zum damaligen Zeitpunkt lagen die Urteils-
gründe noch nicht vor. Die kürzlich veröf-
fentlichten Urteilsgründe enthalten nun
weitere wesentliche Feststellungen zur
Bedeutung der Rechtsfigur des ärztlichen
Leiters im MVZ gemäß §95 Abs.1 S.2 Sozi-
algesetzbuch (SGB) V. Zudem hat das Sozi-
algericht (SG) München in einem aktuellen
Urteil die abrechnungsrechtlichen Konse-
quenzen hervorgehoben, die sich für ein
MVZ ergeben, sobald kein ärztlicher Leiter
bestellt ist3. Der nachfolgende Beitrag be-
schäftigt sich daher in Ergänzung zum RöFo-
Beitrag 04/2024 mit den Feststellungen des
BSG in seinem Urteil vom 13.12.2023 und
den Ausführungen des SG München.

II. Feststellungen des Bundes-
sozialgerichts und des SG
München

Das BSG hat entschieden, dass die Kassen-
ärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO)
berechtigt war, Honorarbescheide eines
MVZ im Rahmen der sachlich-rechneri-
schen Richtigstellung mit Wirkung für die
Vergangenheit aufzuheben und das ge-
währte Honorar vollständig zurückzufor-
dern, da die eingereichten Sammeler-
klärungen zu den Abrechnungen nicht von
einem ärztlichen Leiter des MVZ unter-
zeichnet waren. Die entsprechende Vor-
gabe im Honorarverteilungsmaßstab der
KVNO sei von der Ermächtigungsgrundlage
des §87b Abs.1 S.2 SGB V gedeckt und ver-
stoße nicht gegen höherrangiges Recht.

Der vorangehende Beitrag in RöFo 04/2024
zeigte auf, dass wesentliche Rahmenbedin-
gungen für die Stellung des ärztlichen Lei-
ters bisher weder gesetzlich, noch durch
die Rechtsprechung festgelegt worden
sind. Unklar waren insbesondere Umfang
und Ort der Tätigkeit des ärztlichen Leiters,
ob mehrere ärztliche Leiter bestellt werden
können, ob ein ärztlicher Leiter nachträg-
lich bestellt werden kann und ob verlangt
werden kann, dass der ärztliche Leiter die
bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
einzureichende Abrechnungs-Sammeler-
klärung (mit-)unterschreiben muss. Eben-
falls nicht eindeutig oder abschließend
geklärt waren die Rechtsfolgen einer feh-
lenden Bestellung eines ärztlichen Leiters,
insbesondere, ob eine hierauf gestützte Zu-
lassungsentziehung des MVZ zulässig ist.
Schließlich waren Fragen zur Haftung des
ärztlichen Leiters bisher unklar. Diese ge-
setzlich bisher nicht hinreichend geregel-
ten Anforderungen und Handlungsfelder
für den ärztlichen Leiter werden nachfol-
gend vor dem Hintergrund der veröffent-
lichten Urteilsgründe der Entscheidung des
BSG und der Ausführungen des SG Mün-
chen in den Punkten 1. bis 7. dargestellt
und untersucht.

1. Tätigkeitsumfang des ärztlichen
Leiters

Im Gesetz ist nicht geregelt, welchen Um-
fang der vertragsärztliche Versorgungsauf-
trag eines ärztlichen Leiters nach der Be-
darfsplanungsrichtlinie Ärzte (BPL-RL) haben
muss. Je nach KV-Bezirk werden unterschied-
liche Anforderungen an den Tätigkeitsum-
fang gestellt. Teilweise wird verlangt, dass
der ärztliche Leiter mit mindestens 10 bis zu
20 Stunden pro Woche im MVZ angestellt
sein muss. Welchen Anrechnungsfaktor der
ärztliche Leiter erfüllen muss, ist jedoch im
Gesetz bisher nicht definiert.

Hierzu führt das BSG in seinem Urteil vom
13.12.2023 aus, dass der ärztliche Leiter
mindestens im Umfang einer halben Arzt-
stelle (Anrechnungsfaktor 0,5 nach der

BPL-RL) im MVZ tätig sein muss und
verweist hierzu auf sein Urteil vom
19.07.20234. Das Urteil vom 19.07.2023
stellte zu dem vormals erforderlichen fach-
übergreifenden Charakter eines MVZ fest,
dass es hierfür ausreichend war, wenn die
Ärzte mit einem Wochenstundenumfang
beschäftigt waren, der nach der BPL-RL ei-
nem Anrechnungsfaktor von 0,5 entsprach.
Weitergehende Anforderungen hinsichtlich
des Tätigkeitsumfangs bei einem MVZ dür-
fen nach Ansicht des BSG auch für den ärzt-
lichen Leiter nicht gestellt werden. Zwar hat
der Gesetzgeber den fachübergreifenden
Charakter als Voraussetzung für ein MVZ
gestrichen; dies dürfte – zwar nicht gesi-
chert, aber voraussichtlich – keinen Einfluss
auf die Aussage des BSG haben, dass der
ärztliche Leiter lediglich mit dem Anrech-
nungsfaktor 0,5 im MVZ angestellt sein
muss, da es im Urteil vom 13.12.2023 allein
auf diese Voraussetzung verweist. Gemäß
§51 Abs.1 S.4 BPL-RL ist hierzu eine Tätig-
keit von über 10 bis 20 Wochenstunden
erforderlich. Je nach Verteilung der Sprech-
stunden im MVZ ist grundsätzlich eine
Tätigkeit von zumindest 12,5 Wochenstun-
den ausreichend, um den Anrechnungsfak-
tor 0,5 zu erfüllen5. Folglich ist davon aus-
zugehen, dass eine Tätigkeit im Umfang
von 12,5 Wochenstunden für die Stellung
als ärztlicher Leiter ausreicht.

2. Tätigkeitsort des ärztlichen Leiters

Ebenfalls ist in §95 Abs.1 SGB V nicht gere-
gelt, ob der ärztliche Leiter die Tätigkeit
zwingend vollständig oder zumindest zu

1 Fortschr. Röntgenstr. 2024, S. 405 ff.

2 Az.: B 6 KA 15/22R.

3 Urt. v. 29.02.2024, Az.: S 49 KA 5037/23.

4 Az.: B 6 KA 5/22R.

5 Vgl. §17 Abs.1a S.4 Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä).
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einem bestimmten Teil am Vertragsarztsitz
des MVZ erbringen muss oder ob es aus-
reicht, wenn er ausschließlich an einer
Nebenbetriebsstätte des MVZ tätig wird.

Hierzu wurde in dem vorangehenden Bei-
trag auf das Urteil des SG Marburg vom
03.05.20236 verwiesen, nach dem der Tä-
tigkeitsort einer ärztlichen Leitung eines
MVZ auch eine Nebenbetriebsstätte des
MVZ sein kann, sofern der Gesamtverant-
wortung im Einzelfall dadurch hinreichend
Rechnung getragen wird. Dies sei regel-
mäßig der Fall, wenn zwischen Nebenbe-
triebs- und Hauptbetriebsstätte eine Dis-
tanz liege, die in weniger als 30 Minuten zu
überbrücken ist. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass dieses Urteil zwar eine erhebliche
Indizwirkung hat, aber die Frage des Tätig-
keitsortes nicht abschließend beantwortet
wurde. Das BSG hat in seinem Urteil vom
13.12.2023 nun im Hinblick auf die Frage,
ob der ärztliche Leiter selbst seine Tätigkeit
am Hauptstandort des MVZ ausüben muss,
auf das Urteil des SG Marburg verwiesen7.
Damit hat sich das BSG der Einschätzung
des SG Marburg angeschlossen, dass der
ärztliche Leiter nicht zwangsläufig am Ver-
tragsarztsitz des MVZ tätig werden muss.

3. Mehrere ärztliche Leiter

Die Vorschrift des §95 Abs.1 S.4 SGB V re-
gelt zwar, dass auch eine kooperative ärztli-
che Leitung in einem MVZ möglich ist,
wenn in einem MVZ Angehörige unter-
schiedlicher Berufsgruppen vertragsärztlich
tätig sind. Nicht geregelt ist hingegen, ob
generell mehrere ärztliche Leiter bestellt
werden können, insbesondere wenn sie
derselben Fachgruppe zugehörig sind. Den
Entscheidungsgründen des Urteils des BSG
vom 13.12.2023 ist zu entnehmen, dass
ein MVZ einer zeitweisen Verhinderung des
ärztlichen Leiters mitunter dadurch begeg-
nen kann, dass es von vorherein einen wei-
teren ärztlichen Leiter oder einen Vertreter
bestellt8. Da das BSG keine weiteren Vo-
raussetzungen hierzu nennt, ist davon aus-
zugehen, dass die Bestellung eines weiteren

ärztlichen Leiters oder eines stellvertreten-
den ärztlichen Leiters ohne weiteres mög-
lich ist.

4. Nachträgliche Bestellung

In dem vorangehenden Beitrag wurde die
Frage, ob eine nachträgliche Bestellung ei-
nes ärztlichen Leiters möglich ist, nicht be-
handelt. Diese Frage hat das BSG mit Urteil
vom 13.12.2023 bejaht und in den Ent-
scheidungsgründen wie folgt begründet:

„Aus § 1 Abs. 4 S. 3 HVM, an den Satz 5 an-
knüpft, ergibt sich, dass es ausreicht, wenn
der Unterzeichner die Verantwortung für die
Erfüllung der Abrechnungsvoraussetzungen
übernimmt, weil er sich von deren Erfüllung
persönlich überzeugt hat. Dies ist einem nach-
träglich bestellten ärztlichen Leiter aufgrund
seiner ärztlichen Fachkompetenz – ggf. nach
Rücksprache mit dem jeweiligen behandeln-
den Arzt –möglich. Selbst ein während des ge-
samten Quartals bestellter ärztlicher Leiter
wäre im Übrigen nicht bei den Behandlungen
der anderen Ärzte des MVZ zugegen und
könnte nur aufgrund der Dokumentation und
der Angaben der behandelnden Ärzte beurtei-
len, ob diese als Grundlage für eine wahrheits-
gemäße Sammelerklärung herangezogen
werden können.“9

Zu berücksichtigen ist, dass auch der nach-
träglich bestellte ärztliche Leiter für den
Zeitraum der ärztlichen Leitung sämtliche
Voraussetzungen erfüllen muss, also insbe-
sondere im MVZ angestellt und jedenfalls
im unter Punkt 1 dargestellten Umfang
von grundsätzlich 12,5 Wochenstunden
tätig sein muss.

5. Unterzeichnung der Sammel-
erklärung

Ebenso wenig ist gesetzlich geregelt, ob
der ärztliche Leiter die nach § 35 Abs. 2
S.3 BMV-Ä bei der KV einzureichende Ab-
rechnungs-Sammelerklärung (mit-)unter-
schreiben kann oder sogar muss, um da-
mit das Vorliegen einer fehlerfreien
Abrechnung zu bestätigen. Wie in dem vo-
rangegangenen Beitrag dargestellt wurde,
hat das BSG in dem Urteil vom 13.12.2023
entschieden, dass der ärztliche Leiter die
Abrechnungs-Sammelerklärung zwingend

unterschreiben muss. Unterbleibt dies,
kann die zuständige KV Honorarbescheide
eines MVZ im Rahmen der sachlich-rech-
nerischen Richtigstellung mit Wirkung für
die Vergangenheit aufheben und das ge-
währte Honorar vollständig zurückfordern,
wenn die eingereichten Sammelerklärun-
gen zu den Abrechnungen, entgegen der
Vorgabe des jeweiligen Honorarvertei-
lungsmaßstabes, nicht von einem ärztli-
chen Leiter des MVZ unterzeichnet wor-
den sind.

6. Entziehung der Zulassung des MVZ

Ebenfalls nicht behandelt wurde bisher die
Frage, welche Folgen die Nichtbestellung
eines ärztlichen Leiters für das MVZ hat.
Nach §95 Abs.6 S.1 SGB V ist die Zulassung
zu entziehen, wenn die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht oder nicht mehr vorliegen,
der Vertragsarzt die vertragsärztliche Tätig-
keit nicht aufnimmt oder nicht mehr ausübt
oder seine vertragsärztlichen Pflichten
gröblich verletzt. Gemäß § 72 Abs. 1 S. 2
SGB V gilt die Vorschrift entsprechend für
MVZ. Zusätzlich ist nach § 95 Abs. 6 S. 3
SGB V einem MVZ die Zulassung auch dann
zu entziehen, wenn die Gründungsvoraus-
setzungen des Absatzes 1a S.1 bis 3 länger
als sechs Monate nicht mehr vorliegen. Die
Frage war daher bisher, ob die Entziehung
der MVZ-Zulassung für den Fall der Nicht-
bestellung eines ärztlichen Leiters erst
nach Ablauf der Frist von sechs Monaten
erfolgen durfte.

Das BSG führt in den Entscheidungsgründen
des Urteils vom 13.12.2023 aus, dass die
vorstehend genannte „Schonfrist“ von sechs
Monaten nach §95 Abs. 6 S.3 SGB V gerade
nicht den Wegfall der ärztlichen Leitung
nach §95 Abs. 1 S.3 SGB V erfasst und allein
§95 Abs. 6 S. 1 Alt. 2 SGB V einschlägig ist,
welcher zur sofortigen Zulassungsent-
ziehung berechtigt10. Auch an dieser Stelle
verweist das BSG auf sein Urteil vom
19.07.2023, in dem es ausgeführt hat, dass
der Zulassungsentzug nicht zwingend ist
und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
stets zu prüfen ist, ob ein milderes Mittel als
die Zulassungsentziehung in Betracht
kommt; wobei das BSG darauf verweist,
dass bei einem Fehlen der ärztlichen Leitung6 Az.: S 17 KA 642/22.

7 BSG, Urt. v. 13.12.2023, Az.: B 6 KA 15/22R,
Rn. 25 – juris.

8 BSG, Urt. v. 13.12.2023, Az.: B 6 KA 15/22R,
Rn. 35 – juris.

9 BSG, Urt. v. 13.12.2023, Az.: 6 KA 15/22R,
Rn. 38 – juris. 10 Az.: B 6 KA 15/22R, Rn. 39 – juris.
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„nur“ eine Zulassungsentziehung gemäß
§ 95 Abs. 6 S. 1 Alt. 2 SGB V in Betracht
kommt11.

Diese Rechtsauffassung wurde durch die
Entscheidung des SG München vom
29.02.202412 für den vertragszahnärztli-
chen Bereich bestätigt. Nach dem Geset-
zeswortlaut müsse ein MVZ per Definition
eine (zahn-)ärztliche Leitung haben, diese
sei konstitutiv für das MVZ. Fehle eine zahn-
ärztliche Leitung, sei dem MVZ gemäß §95
Abs. 6 SGB V die Zulassung zu entziehen.
Anders als beim Wegfall der Gründungs-
voraussetzungen eines MVZ in §95 Abs. 6
S. 3 SGB V sehe der Gesetzgeber insoweit
keine sechsmonatige Schonfrist vor. Der
Gesetzgeber messe dem Vorhandensein ei-
ner (zahn-)ärztlichen Leitung damit eine
hohe Bedeutung bei. Leistungen, die von
einem MVZ erbracht würden, welches kei-
nen (zahn-)ärztlichen Leiter habe, der die
Betriebsabläufe tatsächlich steuere und
sicherstelle, dass (zahn-)ärztliche Entschei-
dungen unabhängig von sachfremden Er-
wägungen getroffen würden, seien daher
sachlich rechnerisch zu berichtigen, unab-
hängig davon, dass das MVZ weiter über
eine Zulassung verfüge. Eine Unverhältnis-
mäßigkeit des vollständigen Honorarver-
lusts sei bei einer Gesamtabwägung zwi-
schen der Schwere des Eingriffs und dem
Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe
nicht erkennbar. Das Vorhandensein eines
zahnärztlichen Leiters sei konstitutiv für ein
MVZ und diene insbesondere dem Schutz
der Versicherten. Das MVZ hätte auch je-
derzeit einen Vertreter für die zahnärztliche
Leitung bestellen können und auch müs-
sen, so dass kein unverhältnismäßiger Ein-
griff in das Recht des MVZ auf Honorierung
vorliege.

7. Haftung des ärztlichen Leiters

Für die Haftung des ärztlichen Leiters ist
durch die aktuelle Entscheidung des BSG
keine Änderung erkennbar. In den Entschei-
dungsgründen heißt es auszugsweise:

„Den ärztlichen Leiter trifft zwar keine fachliche
Verantwortung für jede einzelne Behandlungs-
maßnahme, wohl aber die Verantwortung für
die ärztliche Steuerung der Betriebsabläufe

und eine Gesamtverantwortung gegenüber
der KÄV […]. Grundsätzlich ist das MVZ selbst
für die Abgabe einer wahrheitsgemäßen Ab-
rechnungs-Sammelerklärung verantwortlich.
Diese Verantwortung ist unteilbar und nicht de-
legierbar, sodass das MVZ gegenüber den Insti-
tutionen der vertragsärztlichen Versorgung
nicht auf ein eventuelles Fehlverhalten der dort
tätigen Ärzte verweisen kann […]. Dabei kann
aber die besondere Struktur des MVZ nicht au-
ßer Acht gelassen werden. Bei diesem fallen der
vertragsärztliche Status und die tatsächliche
Durchführung der Behandlungen auseinander;
der Status ist dem MVZ zugewiesen, die Be-
handlungen werden durch die dort tätigen
Ärzte durchgeführt […]. Anders als der nicht-
ärztliche Geschäftsführer eines MVZ hat der
ärztliche Leiter die medizinische Fachkompe-
tenz, die ihn zur Überprüfung befähigt, ob die
von den einzelnen Ärzten angegebenen Be-
handlungsvorgänge so stattgefunden haben
können und somit als Grundlage für eine stim-
mige Quartalsabrechnung taugen […].“13

Mit anderen Worten übernimmt der ärztli-
che Leiter eine generelle bzw. strukturelle
fachliche Verantwortung für die Behand-
lungen, die in einem MVZ von den zugelas-
senen und angestellten Ärzten durchge-
führt werden, nicht aber für jede einzelne
Behandlungsmaßnahme. Demnach haftet
für Behandlungen grundsätzlich auch nicht
der ärztliche Leiter, sondern die Trägerge-
sellschaft des MVZ im Außenverhältnis.

8. Einordnung der Rechtsprechung
für die Praxis

Die Entscheidungsgründe des Urteils des
BSG vom 13.12.2023 haben eine deutliche
Konkretisierung der Anforderungen an den
ärztlichen Leiter erbracht. Die vollständige
Nichthonorierung der vertragsärztlichen
Leistungen infolge einer fehlenden Unter-
zeichnung der Sammelerklärung durch
den ärztlichen Leiter stellt ein erhebliches
Risiko für das MVZ und den ärztlichen Lei-
ter dar. Deutlich geworden ist auch, dass,
ebenso wie die Nichtunterzeichnung der
Abrechnungssammelerklärung, auch die
Nichtbestellung eines ärztlichen Leiters
zur Nichthonorierung für den betroffenen
Zeitraum führt. Im Ergebnis ist stets Vor-
sicht im Hinblick auf die ordnungsgemäße
Bestellung und Erfüllung der Pflichten

durch die ärztliche Leitung geboten und
zu bedenken, dass Verstöße zur Nichtho-
norierung sämtlicher Leistungen und darü-
ber hinaus zum Entzug der Zulassung des
MVZ führen können.

Zumindest hat das BSG mit der Bestellung
eines Stellvertreters, eines zusätzlichen oder
der nachträglichen Bestellung eines ärztlichen
Leiters, sowie der Feststellung, dass keine
Tätigkeit am Vertragsarztsitz des MVZ erfor-
derlich ist, eine Reihe von Erleichterungen für
die Tätigkeit des ärztlichen Leiters und zur
Vermeidung von Honorarregressen eröffnet.

III. Fazit

Es ist sehr zu begrüßen, dass das BSG in sei-
ner Entscheidung eine ganze Reihe von offe-
nen Fragen in Bezug auf den ärztlichen Leiter
höchstrichterlich geklärt hat, zumal der
Gesetzgeber es seit Einführung der MVZ im
Jahre 2004 unterlassen hat, für eine ausrei-
chende Konkretisierung der Anforderungen
in §95 Abs.1 SGB V zu sorgen. Erfreulich ist,
insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung
des ärztlichen Leiters und die aus dieser Posi-
tion für ein MVZ resultierenden gravierenden
Risiken, dass das BSG weitere Optionen für
MVZ eröffnet hat, die im Gesetz gerade nicht
geregelt sind. Es bleibt zu hoffen, dass die
Zulassungsausschüsse diese neuen Vorgaben
bundesweit zügig aufnehmen und entspre-
chend umsetzen.

Prof. Dr. Peter Wigge
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

Tilmann Kirsch
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

Rechtsanwälte Wigge
Großer Burstah 42
20457 Hamburg
Telefon: (040) 3398705-90
Telefax: (040) 3398705-99
Internet: www.ra-wigge.de
E-Mail: kanzlei@ra-wigge.de

11 Az.: B 6 KA 5/22R, Rn. 39 – juris.

12 Az.: S 49 KA 5037/23. 13 BSG, Az.: 6 KA 15/22R, Rn. 25 ff. – juris.
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